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Wade Badiſches Ausgabe A

Landwirlſchatlices Wochenblatt
Amtliches Organ der Bacdiſchen Jandwirtſchaftskammer

Ni. 38. und Organ des Daoiſchen Landwirtſchaftlichen Vereins Kuüllsruhe,
91. Jahrgang. Herausgegeben von der Badiſchen Landwirtſchaftskammer 22. Geptember 1923

Schriftleitung : Geſchäftsführender Direktorder Badiſchen Landwirtſchaftskammer , Okonomierat Dr. Müller; für die „Landwirtſchaftlichen Vereinsnachrichten “
Geh. Oberregierungsrat Salzer, Präſident des Badiſchen Landwirtſchaftlichen Vereins, Karlsruhe . Bezugspreis 2100.— Mk. freibleibend. Annahme⸗
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Inhalt:
Bekanntmachungen. Wochenblatt betr. — Hagelſchaden im Bezirk Von der Landwirtſchaftskammer . Die neuen Steuern und die Land⸗

Breiſach betr. — Anpflanzung von Wallnußbäumen betr. — wirtſchaft . 5 .Gauausſtellung in Neuſtadt betr. — Schweineſchauen betr. Landwirtſchaftliche Vereinsnachrichten . Gemüſeſämereien uſw. betr.— Wiederholungskurs in Auguſtenberg betr. Sonſtige Mitteilungen. Große Stiftungen für die deutſchen Bauern⸗

Bad. Landwirtſchaftskammer . — Die demnächſt fälligen Steuer⸗ Bücherſchau. — Arbeitsnachweis der Badiſchen Landwirtſchaftskammer .
leiſtungen. — DerSteuerabzugvom Arbeitslohnam 1. Sept. 1923. Landwirtſchaftliche Beſprechungen und Verſammlungen .

Aufſätze . Bericht über die 26. (außerordentliche) Vollberſammlungder hochſchulen (Hellerau). — Preisnotierung.
— Richtlinien für die Verpachtung von Winterſchafweiden. Sammelanzeiger . — Anzeigen.

Landwirte, ſchict Eure böhne in die landw. Winterſchulen und Eure Töchter in die Haushaltungsſchulen .
f

8 1 licher Verein anſtalten am 28. und 29. Oktober d. J. in der ſtädtiſchenn 112 erhal⸗ Turnhalle in Neuſtadt i. Schw. ihre III. Gauausſtellung.
. 8 Die Schau wird nach der Schauordnung der Badiſchenten ab 1. Oktober das Landwirtſchaftliche Wochenblatt wieder ee ee durchgeführt. Einzelausſtellungenbezugsgeldfrei. Die Direktionen der Bezirksvereine werden ſind nicht zugelaſſen. Das Standgeld beträgt für Stämme

wiederholt um ſofortige Einſendung der Mitgliedsver⸗ von 1,2 1000 000 M. und für größere Zuchtſtämme1500 000
zeichniſſe gebeten (ſiehe Rundſchreiben). Mark. Die Ausſteller haben das Futter für ihre Tiere mit⸗
5 . 2 5 zuliefern. Der Meldeſchluß iſt auf den 15. Oktober 1923
8 Hagelſchaden im Bezirk Breiſach betr.

feſtgeſetzt . Die Anmeldebogen werden an die Vorſitzenden
der Vereine und an die Stationsinhaber geſchickt .

Auf einige wichtige Punkte der Schauordnung wird in
Unter Bezugnahme auf unſer Erſuchen vom 23. Juli

d. J. in Nr. 30 des Landwirtſchaftlichen Wochenblattes —

Ausgabe K — vom 28. Juli d. J., benachrichtigen wir die einem Rundſchreiben an die Vereine nochmals verwieſen.
Vereinsdirektionen , daß nach Erlaß des Herrn Reichsver⸗ Mit der Gauausſtellung wird ein Geflügelmarkt verbun⸗
kehrsminiſters vom 25. Auguſt d. * eine Erweiterung der den, welcher nach der Marktordnung der Badiſchen Land⸗durch die Dienſtanweiſung für die Beförderung von Liebes. wirtſchaftskammer durchgeführt wird. Das Standgeld be⸗gaben eingeräumten tarifariſchen Zugeſtändniſſe zu ſeinem trägt hier für ein Tier 100 000 M. Das Futter iſt eben⸗Bedauern auch im Einzelfall nicht eintreten kann. falls mitzuſenden.Karlsruhe, den 8. September 1923.

5 Karlsruhe, den 17. September 1923.
Salzer. 8 Der Vorſitzende der Badiſchen Landwirtſchaftskammer :* Gebhard.

Bekanntmachungen. 5

.
Anpflanzung von Wallnußbäumen betr.

Wir e SnIm Laufe der letzten Jahre iſt ein übermäßiger Hieb ir geren hiermit bekannt , daß die Schweineſchau im
1 dee 5 5 geweſen, eb der 15, landwirtſchaftlichen Gauverband 1 Dienstag, den

285Beſtand ganz erheblich zurückgeſetzt worden iſt. September ds. Is., vormittags 9 Uhr, in TauberbiſchofsheimEine Neuanpflanzung ſcheint deshalb an geeigneten abgehalten wird. Der Auftrieb ſoll um 8 Uhr beendet ſein.
Stellen notwendig. Zu dieſem Zwecke bietet die Badiſche Anſchließend an die Schau ſoll ein Zuchtſchweinemarkt
Landwirtſchaftskammer Hochſtämme und Heiſter (Ruten ſtattfinden. a

ohne Krone) der auserleſenen Sorte aus eigener Anzucht Karlsruhe, den 18. September 1923.
an und bittet um baldige Meldung des Bedarfes durch Der Vorſitzende der Badiſchen Landwirtſchaftskammer :die landwirtſchaftlichen Obſt⸗ und Gartenbauvereine , an Gebhard.
welche eine beſonders bevorzugte Lieferung erfolgen kann. 5Beſtellungen von Wallnuß⸗ und anderen Ob äumen In der Zeit vom 22. bis 27. Oktober ds. Is. findet an
ſind an die Obſt⸗ und Gemüſebau⸗Abteilung der Badiſchen unſerer Anſtalt ein
Landwirtſchaftskammer, Kriegſtraße 184 II, zu richten . Wiederholungskurs für ehemalige ObſtbauſchülerKarlsruhe, den 9. Juli 1923. ſtatt. 15 i 5 ieDer 5 10 irt 5 für ehem. Winterſchüler abgehalten.

.
e ee 7 5 , Anmeldungen ſind zu richten an die Staatl. Landwirt⸗6— ſchaftsſchule Auguſtenberg bei Grötzingen.
n Gauausſtellung in Neuſtadt betr. Auguſtenberg, den 18. September 1923.Die der Badiſchen Landwirtſchaftskammer angeſchloſſenen LandwirtſchaftsſchuleGeflügelzuchtvereine und Stationen des Gaues III ver⸗ Schittenhelm.
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Bericht über die XXVI. (außerordentliche )
Vollverſammlung der Vadiſchen Landwirt-

ſchaftskammer.
Am Montag, den 10. September d. J. trat die Badiſche

Landwirtſchaftskammer im Sitzungsſaal des Landtagsge⸗
bäudes zu ihrer XXVI. Vollverſammlung zuſammen. Der
Vorſitzende , Herr Landtagsabgeordneter Gebhard⸗Eppingen
eröffnete und leitete die Verſammlung. Er begrüßte zunächſt
die Erſchienenen, insbeſondere den Vertreter der Regierung,
Herrn Miniſterialrat Rein ſowie die Vertreter der Preſſe.
Sodann teilte er mit, daß es dieſes Mal nicht möglich war,
die für die Einladung vorgeſehene Friſt einzuhalten. Es

hätte von dem 8 2 der Geſchäftsordnung Gebrauch gemacht
werden müſſen, wonach in dringenden Fällen die Zeit der
Einberufung abgekürzt werden kann. Es ſei dies daher ge⸗

kommen, daß beabſichtigt geweſen ſei, eine ſchriftliche Ab⸗

ſtimmung über die Erhöhungder Umlage herbeizuführen, um
die großen Koſten für die Einberufung einer Vollverſamm⸗
lung, die ſich weit höher belaufen, als die in der letzten Vollver⸗
ſammlung beſchloſſene Umlageerhöhung, zu erſparen. Das
Miniſterium des Innern habe ſeine Zuſtimmung zu der
ſchriftlichen Abſtimmung nur unter der Vorausſetzung ge⸗

geben, daß der Vorſtand der Landwirtſchaftskammer ſowohl
wie auch die Vollverſammlung ihre bedenkenloſe Zuſtim⸗
mung zu dieſer Art der Befragung geben würde. Die Um⸗

Mitglieder für die ſchrift⸗
liche Abſtimmung der Umlageerhöhung erklärten, 6 gegen
die ſchriftliche Abſtimmung, d. h. für die Einberufung einer
Vollverſammlung ſtimmten, und 1⸗Mitglied gegen die Um⸗

lageerhöhung. Aus dieſem Grunde hat es die Regierung
für3 gehalten, daß die Vollverſammlung einberufen
werde.
Nach dieſer Einleitung berief der Herr Vorſitzende als
Stimmzähler und Schriftführer die Herren Höhl und
Lebert.

Die Tagesordnung wurde in folgender Weiſe erledigt:
1. Mitteilungen .
Der Herr Vorſitzende gibt bekannt , daß der Herr Staats⸗

präſident Remmele ſowie der Herr Arbeitsminiſter Dr. Eng⸗
ler verhindert ſind, der Sitzung anzuwohnen und ihren
Dank für die Einladung ſchriftlich ausgeſprochen haben.

Ferner teilt der Herr Vorſitzende der Vollverſammlung
mit, daß die Deutſchg Edelbranntweinſtelle in eine Aktien⸗
geſellſchaft umgewandelt worden iſt; an derſelben iſt die
Landwirtſchaftskammer, wie ſeither bei der Deutſchen Edel⸗

branntweinſtelle, beteiligt.
Ferner ſei gemäß dem Beſchluß der letzten Vollverſamm⸗

lung die Gründung einer Aktiengeſellſchaft, bei der die Obſt⸗
verwertung beteiligt werde, in Ausſicht genommen worden.
Die übernahme der Pachtung der Güter Bauſchlott und
Karlshäuſerhof und deren Einrichtung als Verſuchs⸗ und
Lehrgut ſtehe bevor.

2. Erhöhung der Voranſchlags⸗ und Umlagebeträge.
Den Bericht zu dieſem Punkt der Tagesordnung erſtattete

ger geſchäftsführende Direktor Herr Okonomierat Dr. Mül⸗
ler. Der Herr Berichterſtatter weiſt u. a. darauf hin, daß
die Landwirtſchaftskammer infolge der Geldentwertung
ebenſowenig wie der Staat, die Städte und andere
öffentlichrechtliche Körperſchaften mit den Mitteln, die
ihr aus den bisherigen Umlagen zufließen, aus⸗
kommen kann. Wohl ſei am 18. Juli d. J. beſchloſſen
worden, eine Umlage von 1500 M. auf 1000 M. geſetzlichen
Steuerwert zu erheben. In der Zwiſchenzeit habe jedoch
die deutſche Mark eine derartig abſteigende Richtung ver⸗
folgt, daß große Veränderungen im Geldverkehr eingetreten

ſind und die Ausgaben ſich ganz gewaltig erhöht
haben. In der Vorſtandsſitzung , in der wegen der ſchrift⸗

lichen Abſtimmung über die Erhöhung der Umlage berckten
worden iſt, ſei man zu dem Ergebnis gekommen, daß eine
60 fache Erhöhung erforderlich ſei, um die Geldentwertung
zu berückſichtigen . Inzwiſchen ſei aber die Geldentwertung
bereits weiter fortgeſchritten, ſo daß der Vorſtand des⸗

halb in einer kurz vor der Vollverſammlung ſtattgehabten
Sitzung zu dem Ergebnis gekommen ſei, daß die Umlage
weiter erhöht werden müſſe. Es komme die Erhöhung der

Umlage um das Dreihundertfache in Betracht. Ob aller⸗

dings dieſer Betrag ausreichen wird, um die Ausgaben
zu beſtreiten, darüber könne man ein Urteil heute nicht
haben, das hänge von der Geldentwertung ab. Soviel iſt
ſicher, daß die Landwirtſchaftskammer genötigt iſt und das
hat der Vorſtand gewünſcht und ausführlich begründet, daß
alle Einſchränkungen, die in der Tätigkeit der Landwirt⸗

ſchaftskammer erfolgen können, um Mittel zu erſparen, ge⸗

troffen werden müſſen.
Der Herr Berichterſtatter machte darauf aufmerkſam, daß

an dem Voranſchlag, d. h. an dem Verhältnis der Einnah⸗
men und Ausgaben, wie ſie in der Vollverſammlung vom
18. Juli d. J. beſchloſſen worden ſind, nichts geändert wer⸗

den ſoll. Es handle ſich lediglich um eine mechaniſche An⸗

paſſung an die inzwiſchen eingetretene Geldentwertung .
Der Referent begründete im weiteren die einzelnen

Punkte des vorliegenden Antrages.
An die Darlegungen des Herrn Berichterſtatters ſchloß ſich

eine längere Ausſprache.
Nach dieſer Ausſprache wurde mit Mehrheit der nach⸗

ſtehende Beſchluß gefaßt:
„Die Vollverſammlung der Landwirtſchaftskammer be⸗

ſchließt:
1. Die Beträge des Voranſchlages der Badiſchen Landwirt⸗

ſchaftskammer für das Jahr 1923/24 ſamt Nachtrag in
allen Einnahmen und Ausgaben und damit auch der
Betrag der Umlageerhebung, wie dieſe in der Tagung
der Vollverſammlung vom 18. Juli d. J. angenommen
worden ſind, werden in Anpaſſung an die inzwiſchen
eingetretene Geldentwertung um das 300 fache erhöht.
Im übrigen ſoll der Voranſchlag unverändert bleiben,

Wegen der gleichzeitigen Erhöhung des Staatszu⸗
ſchuſſes iſt ein Geſuch an die Regierung zu richten .

2. Die Regierung wird auf das Dringlichſte gebeten , der
Landwirtſchaftskammer ſofort einen Vorſchuß auf die

zu erhebende Umlage im Betrage von 100 Milliarden
zu geben.“

Bei der Ausſprache über obigen Punkt der Tagesordnung
wurden von Herrn Staatsrat Weißhaupt perſönliche An⸗

griffe gegen den Herrn geſchäftsführenden Direktor erhoben,
welche dieſen veranlaßten , von der Vollverſammlungzu ver⸗

langen, ihm gegenüber das Vertrauen oder das Mißtrauen
auszuſprechen, da die Stellungnahme der Vollverſammlung
für ihn maßgebend ſein werde, ob er weiter in ſeinem Amte
verbleibe.

Auf Grund der Abſtimmung ſtellte der Herr Vorſitzende
feſt, daß von keiner Seite Mißtrauen zum Ausdruck gebracht
worden ſei.

3. Anderung der Umlageerhebung, Kreditbeſchaffung.
Der vom Vorſtand vorgelegte Antrag:
Die Vollverſammlung wolle beſchließen:

5
„Die Umlage ſoll nach dem Weizenpreis erhoben wer⸗

en.
Für das Rechnungsjahr 1923/24 ſoll die am 10. Sep⸗

tember 1923 beſchloſſene Umlage für die Umrechnung
zugrunde gelegt werden. 5 „„

FF
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Die Umlage ſoll in Abſchnitten jeweils am Ende die⸗

ſer erhoben werden , wobei der Weizenpreis, wie er ſich
durchſchnittlich aus den amtlichen Notierungen der
Mannheimer Produktenbörſe des letzten Monats jedes
Abſchnittes ergibt, zugrunde zu legen iſt. Die end⸗

gültige Feſtſetzung unterſteht einem Vorſtandsbeſchluß .
Dieſe Regelung nach dem Weizenpreis bezieht ſich

nur auf die Ausführung der Erhebung des für jedes
Rechnungsjahr in der ordentlichen Vollverſammlung
beſchloſſenen Umlagebedarfs.

5 Der zugrunde zu legende Umlageſatz iſt alſo alljähr⸗
lich neu zu beſchließen .“

wurde mit großer Mehrheit angenommen.
4. Die weitere Herausgabe des Land wirtſchaftlichen

Wochenblattes .
An den Bericht des Herrn geſchäftsführenden Direktors

ſchloß ſich eine längere Ausſprache.
Der von dem Mitglied der Landwirtſchaftskammer , Herrn

Gutsbeſitzer Wachs⸗Winklerhof , vorgelegte Antrag:
8 „Die Vollverſammlung wolle beſchließen:

Das Badiſche Landwirtſchaftliche Wochenblatt iſt,
unbeſchadet der ſonſtigen Bedingungen des Vertrages
mit dem Badiſchen Landwirtſchaftlichen Verein vom
Jahre 1911, an den Badiſchen Landwirtſchaftlichen
Verein zurückzugeben und zwar ſo, daß derſelbe das
Blatt bereits ab 1. Oktober 1923 herauszugeben in der

Lage iſt.
Der Vorſtand wird beauftragt , mit dem Badiſchen

Landwirtſchaftlichen Verein einen Ergänzungsvertrag
zu dem Vertrage von 1911 mit dem Badiſchen Land⸗
wirtſchaftlichen Verein zu ſchließen , der die Veröffent⸗

— lichung ſeiner Bekanntmachungen ſicherſtellt.“
wurde einſtimmig angenommen.

5. Stellungnahme zu den Betriebsſteuern.
Bereits bei der Beſprechung dey vorſtehenden Tagesord⸗

nungspunkte wurde wiederholt Beſchwerde geführt über die
Härten, die die neuen Beſitzſteuern — Landabgabe nament⸗
lich für die kleineren und mittleren Landwirte mit ſich
bringe.

Der Vorſtand beſchloß :
„Die Badiſche Landwirtſchaftskammer erhebt gegen

die Ausführung des Geſetzes über die Betriebsſteuer
Einſpruch. Die Landwirtſchaft iſt bereit, zur Linderung

der Not des Vaterlandes durch entſprechende Steuer⸗
abgaben mitzuwirken.

Die Steuern in der beſchloſſenen Form und Höheſind aber ohne die bedenklichſte Produktionseinſchrän⸗
kung nicht tragbar . Bei einer rigoroſen Handhabungder Ausführungsbeſtimmungen ergeben ſich außerdem

ſchwere Härten und Unbilligkeiten, die nicht zu ver⸗
antworten ſind.

Die Landwirtſchaftskammer fordert deshalb eine ge⸗
rechtere Verteilung der zu tragenden Laſten, bei der
die wirkliche Leiſtungsfähigkeit der einzelnen Betriebe
genügend berückſichtigt wird.“

Nachdem der Herr Vorſitzende im Namen der Vollver⸗
ſammlung dem Herrn Präſidenten des Landtages den Dank
für die überlaſſung des Saales ausgeſprochen hat, ſchloß
er die Verſammlung mit der Hoffnung, daß die Tagung
zum Wohle der badiſchen Landwirtſchaft und des badiſchen
Volkes dienen werde. , auß—.

Die demnächſt fälligen Steuerleiſungen.
Die wenigſten Steuerpflichtigen werden ſich zurzeit noch

auskennen, welche Steuern alle in einem Monat entrichtet
werden müſſen. Die Steuerleiſtungen haben ja auf einmal
ein ſolches Ausmaß angenommen, daß ein jeder Monat des
Jahres nach den Steuerfälligkeiten ſein beſonderes Gepräge
erhält. So kann der Monat Oktober noch weit mehr als die
Monate Juli und Auguſt als Steuermonat erſter Ordnung
angeſprochen werden. Es ſind im Monat Oktober 1923 zu
entrichten:
J. Grund⸗ und Gewerbeſteuervorauszahlung .

Nächſter Fälligkeitstermin iſt der 1.Okto⸗
ber; zu zahlen iſt ein Siebtel des 1000 fachen Betrages der
ganzen für 1922 bezahlten Grund⸗ und Gewerbeſteuer lein⸗
ſchließlich Nachtrag). Die Vorauszahlungsrate auf 1. Sep⸗
tember iſt bereits verfallen und iſt bei Rückſtändigkeit um⸗
gehend zu entrichten.

II. Landſteuer (Landabgabe, 2. Rate),
fällig am 1. Oktober, zahlbar mit 15 Goldmark für je
2000 M. Wehrbeitragswert (Steuerwert) bis längſtens
8. Oktober. Der Umrechnungsſatz der Goldmark in
Papiermark wird neuerdings nicht mehr für eine Woche, ſon⸗
dern zweimal wöchentlich feſtgeſetzt und jeweils am Mitt⸗
woch und Montag bekannt gegeben und gilt dann vom
Samstag bis einſchließlich Dienstag der folgenden Woche
bezw. vom Mittwoch bis einſchließlich Freitag der gleichen
Woche; der Umrechnungsſatz für die Zeit vom 19. bis ein⸗
ſchließlich 21. September beträgt 21 800 000 (1 Goldmark
21 800 000 Papiermark ).

Bemerkung : Das Landesfinanzamt iſt der Auffaf⸗
ſung, daß bei den landwirtſchaftlichen Betrieben auch die
Gebäude von der Landſteuer erfaßt werden. Ausgenom⸗
men ſind die vermieteten Teile des Wohngebäudes und ge⸗
werblichen Zwecken dienende Gebäude (3. B. Teile des
Wohngebäudes, die dem Betriebe einer Gaſtwirtſchaft die⸗
nen). Die Finanzämter haben vom Landesfinanzamt da⸗
hingehende Weiſung erhalten.

III. Einkommenſteuer Vorauszahlung , fällig am
5. Oktober, zahlbar bis längſtens 12. Oktober. Die
Höhe der Vorauszahlung iſt noch unbeſtimmt. Der Reichs⸗
finanzminiſter iſt ermächtigt, die Höhe entſprechend der
Geldentwertung feſtzuſetzen . 5

IV. Rhein⸗Ruhrabgabe, fällig am 5. Oktober,
zahlbar bis ſpäteſtens 12. Oktober in Höhe des doppelten
Betrages der Einkommenſteuer⸗Vorauszahlung.

V. Umſatzſteuer: l

a) Voranmeldung und Abſchlagszahlung für den Mo
nat September, fällig am 10. Oktober, zahl⸗
bar bis 17. Oktober und zwar nur von ſolchen Steuer⸗
pflichtigen, welche 1922 einen Umſatz von mehr als
1,5 Millionen Mark gehabt haben.

b) Vierteljährliche Voranmeldung und Voraus-
zahlung für die Monate Juli, Auguſt und September,
fällig und zahlbar bis ſpäteſtens 31. Oktober von den
übrigen Steuerpflichtigen .

Bei den vorſtehend genannten außerordentlichen Steuer⸗
zahlungen iſt zu beachten, daß ſie alle ohne beſondere Auf⸗

forderung zu leiſten ſind und daß die Termine pünktlich ein⸗

gehalten werden müſſen. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung
werden für jeden angefangenen halben Monat, vom Fällig⸗
keitstage an gerechnet , das Afache des Rückſtandes erhoben .
Wir weiſen die Landwirte, welche mangels verfügbarer oder
flüſſig zu machender Barmittel ihren Zahlungsverpflichtun⸗
gen gegenüber der Finanzkaſſe nicht rechtzeitig nachkommen
können, darauf hin, gehörig begründete Stundungs⸗
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geſuche mindeſtens noch vor Ablauf des Fälligkeits⸗
termins beim zuſtändigen Finanzamt ſchriftlich einzureichen.
Werden dieſe Geſuche nicht genehmigt, ſo betragen die zu
entrichtenden Verzugszinſen nur einen Bruchteil deſſen, was

die Verzugszuſchläge ausmachen.
Steuerberatung der badiſchen Landwirtſchaft.

Der Steuerabzug nom Arbeitslohn
ab 1. September 1923.

Der Wert der Sachbezüge wurde ab 1. September
auf das 15 fache des bisherigen Satzes feſtgeſetzt . Für die

volle freie Station (GKoſt und Wohnung) gelten ab

4. September die folgenden Sätze.
a) Für Mägde und weibliche Angeſtellte monatlich 14,4

Millionen Mark, wöchentlich 3,36 MillionenMark, täg⸗

lich 480 000 Mark.
b) Für Knechte und männliche Angeſtellte monatlich 19,2

Millionen Mark, wöchentlich 4,464 Millionen Mark,
täglich 624 000 Mark. .
6) Für Betriebsleiter und höhere Angeſtellte monatlich

24,0 Millionen Mark, wöchentlich 5,592 Millionen
Mark, täglich 792 000 Mark.

Die Steuerermäßigungen (Abzüge find gleich⸗

falls ab 1. September auf das 15 fa che der bisher in Gel⸗

tung geweſenen Beträge erhöht worden.
Es gelten ab 1. September die folgenden Ermäßigungen :

monatl. wöchentl . tägl.
Mk. Mk. Mk.

1. für den Lohnſteuerpflichtigen 360 0⁰⁰ 86 400 14 400
2. deſſen Ehefrau um 360 000 86 400 14 400
3. für jedes minderjährige Kind 2 400 000 576 000 96 000

(Kinder über 17 Jahre mit
eigenem Arbeitseinkommen
werden nicht gerechnet) 5

4. Werbungskoſten um 3 000 000 720 000 120 000
Ein Steuerabzug für September iſt danach bei einer Magd

erſt bei einem Barlohn von mehr als 19,2 Millionen Mark
im Monat vorzunehmen und bei einem Knecht bei einem
Barlohn von 14,4 Millionen Mark. N

Steuerberatung der badiſchen Landwirtſchaft.

Vickhtlinien für die Verpachtung von
Winter ſchafweiden.

Es wurde als ein dringendes Bedürfnis bezeichnet , für
die Preisbemeſſung von Schafweiden in ähnlicher Weiſe wie
bei Grundſtücken Richtlinien aufzuſtellen.

„Die Württembergiſche Landwirtſchaftskammen hat ge⸗

meinſam mit dem Verband Süddeutſcher Schäfereibeſitzer
folgende Richtlinien für die Feſtſetzung der Pachtpreiſch für
Schafweiden feſtgeſetzt:

1. Berechnungs grundlagen fürn den
Weidepachtpreis.

Für die Feſtſetzung des Schafweidepachtpreiſes wird emp⸗

fohlen, bei Weiden von mindeſtens mittlerer Güte für je
1 Schaf E= 2 Lämmer) im Monat

a) bei Winterweiden (Herbſt bis. Frühjahr) den Wert
von
i

250 Gramm Rindfleiſch Lebendgewicht und 2 Kilogramm

b) bei Sommer und Herbſtweiden den Werk von
250 Gramm Rindfleiſch Lebendgewicht und ½ Kilo Heu

zugrunde zulegen . .

2. Feſtſetzung der Preiſe.
a) Für die Feſtſetzung des durchſchnittlichen Fleiſchpreiſes

kind je die Notierungen am dem Stuttgarter Schlachviehhof

der zweiten, der mittleren und vorletzten Woche der bett
Weideperiode für Rinder 2. Klaſſe maßgebend. An jedem
Markt oder Notierungstage gilt jeweils die niederſte No⸗

tierung .
b) Für die Feſtſetzung des durchſchmittlichen Heupreiſes

ſollen die ortsüblichen, oder, in Ermangelung ſolcher, die
bezirksüblichen, Mittelpreiſe für Heu mittlerer Qualität in
den zweiten, mittleren und vorletzten Weidewoche der betr.

Pachtperiode maßgebend ſein.
Die hienach maßgebenden Wochen ſind im Pachtvertrag

feſtzulegen.
3. Zahlungstermine.

Es wird empfohlen, die Hälfte der nach den erſten
Stichtagen (Ziff. 2a und b) ſich ergebenden Pachtſumme
für die Winterweiden innerhalb der erſten 3 Wochen der
Weideperiode und für Sommerweiden auf 1. Juli und den
Reſt jeweils vor dem Abtrieb fällig zu machen.

4. Sonſtiges.
Bei den in Ziff. 1 empfohlenen Rechnungsgrundlagen iſt

davon ausgegangen, daß bei Winterſchafweiden der Pferch⸗
erlös dem Pächter und bei Sommerſchafweiden dem Ver⸗
pächter zukommt .

Die Verköſtigung des Schäfers mit Hund, die in Ziff. 1

nicht berückſichtigt iſt, bleibt der freien Vereinbarung der
Vertragsparteien vorbehalten. .

Wir ſind im großen und ganzen damit einverſtanden, kön⸗

nen uns aber mit der Berechmungsgrundlage von Heu nicht
gut befreunden, da die Schafhalter gewöhnlich kein Heu zu
verkaufen haben. Für die Gemeinden wird es ein Leichtes
ſein, für die angegebene Menge Heu den Wert für Schaf⸗
fleiſch einzuſetzen (Lebendgewicht ). Für die Feſtſetzung des
durchſchnittlichen Fleiſchpreiſes ſind die Aufzeichnungen an
dem Mannheimer Schlachtwiehhof, des2. und letzten Mark⸗
tes für Schafe mittlerer Beſchafffenheit , eines jeden Monats
während der Weidezeit maßgebend. .

Die meiſten Gemeinden in Baden haben in ihrem Pacht⸗
vertrag die Bedingung, daß die Pferchnutzung dem Verpäch⸗
ter gehört, während der Pächter für die Verpflegung des

Schafknechtes aufzukommen hat. Da es ſich meiſtens nur
um Wieſengelände hamdelt, empfehlen wir als Berechnungs⸗
grundlage für den Weidepachtpreis je nach der Beſchaffen⸗
heit der Wieſe 3—4 Pfund Schaffleiſch Lebendgewicht je
Hektar zugrunde zu legen. 5

Gegen die Geldentwertung ſchützen die Gemeinden ſich a
beſten, wenn ſie den ganzen Pachtpreis vormusbezahlen laſ⸗

ſen und das Geld, inſofern keine ſofortige Verwendung vor⸗

handen iſt, wertbeſtändig anlegen. Die Verpachtung kann

auch im der Weiſe vorgenommen werden, daß die Pacht⸗

zahlungen unter Umrechnung von Papiermark in Gold nach

dem Ankaufspreiſe der Reichsbank am Tage der Pachtfällig⸗
keit erfolgen ſollte. Wir glauben, daß dieſer Weg der Feſt⸗

ſetzung der Pachtſumme in Goldmark nach dem von der

Reichsbank jeweils bekannt gegebenen Anfaufspreis für das

Zwanzigmarkſtück wohl denkbar iſt. Dieſe Berechnungsweiſe
hat den Vorzug, daß die Ermittlung der Pachtraten am je⸗

desmaligen Fälligkeitstage außerordentlich vereinfacht it.
Wir raten aber dringend, die Gebote bei den Verpachtungs⸗
verhandlungen ſelbſt nur in Papiermark abzugeben , da s
den meiſten Bietern während des Aufſtreichs unmöglich ſein

wird, die Tragweite eines in Goldmark gemachten Gebotes

richtig zu erkennen. Iſt die Verpachtung beendet, ſo iſt es

für die Gemeinde eine Kleinigkeit, das in Papiermark ge⸗

machte Höchſtangebot in Goldmark immzurechnen und ſo in
den Vertrag aufzunehmen. Jede Bank iſt in der Lage,
Auskunft über den von der Reichsbank feſtgeſetzten An

kaufspreis für ein Zwanzigmarkſtück zu geben, welcher an
Tage den Pachtfälligkeit gilt.
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Die Verpachtung nach Wolle, wie ſie heute von den Ge⸗

meinden vielfach angeſtrebt wird, iſt ungeeignet, da die
Wollpreiſe wegen Mangel in Notierungen nicht jederzeit
einwandfrei feſtgeſtellt werden können. Dieſe Art von Ver⸗

pachtung wird von den Schafhaltern mit Recht abgelehnt.
Der Schafhalter darf auch ſeine Wolle unter keinen Um⸗

ſtänden aus der Hand geben. Die Verpachtung nach Wolle
muß notwendig zu einer Vernichtung unſerer mit ſo viel
Mühe und Arbeit in den letzten Jahren geförderten Erzeu⸗
gung an guter Wolle und damit unſerer aufblühenden
Schafzucht führen. Sie würde außerdem eine nie verſie⸗
gende Quelle zahlloſer Streitigkeiten zwiſchen Pächter und
Verpächter werden und unnötige Verbitterung auf beiden
Seiten hervorrufen. Es beſteht wohl kein Zweifel, daß der
Schafhalter, falls er einen gewiſſen Teil ſeiner Wolle an
den Weideverpächter abgeben muß, keinen ſo großen Wert

mehr auf die Beſchaffenheit ſeiner Erzeugniſſe legt. Un⸗
ſere ſüddeutſche Schäferei wird in der Zukunft nur beſtehen
können, wenn an der Verbeſſerung der Wolle unentwegt
weiter gearbeitet wird. Hört jedoch das Beſtreben auf, die
Wolle den Anſprüchen der Induſtrie anzupaſſen, ſo iſt der
Schafhaltung bei uns das Grab gegraben.

Dieſe Richtlinien ſollen nur Anhaltspunkte für die Preis⸗
demeſſung der Schafweiden ſein. Die endgültige Feſtſetzung
der Weidepachtſumme wird auf dem ſeither üblichen Weg
der Verſteigerung oder Submiſſion vorgenommen werden.
Es ſollen damit nur die Nachteile, welche die Geldentwer⸗
tung mit ſich bringt, ausgeſchaltet werden. Die Richtlinien
werden zur reibungsloſen Erledigung der Pachtzahlungen
weſentlich beitragen. Wird nach dieſen Richtlinien eine
Verpachtung vorgenommen, ſo iſt eine Nachforderung, die
vielfach nur durch die Geldentwertung begründet war, aus⸗
geſchloſſen . Viele Mißſtimmigkeiten zwiſchen Verpächter
und Pächter werden dadurch vermieden. Die Beſchaffen⸗
heit der Weide und die Ernährungsmöglichkeit , namentlich

die in Betracht kommende Stückzahl muß auch wegen der
Ausnützung der Arbeitskraft des Schafknechtes unbedingt
berückſichtigt werden. Vetter.

ö

Von der Tandwirtſchaftskammer.
Die neuen Steuern und die Landwirtſchaft.

Als geſetzliche Berufsvertretung der badiſchen Landwirt⸗
ſchaft hat die Landwirtſchaftskammer in ihrer Vollverſamm⸗
lung vom 10. September d. J. in folgender Weiſe zu der
neuen landwirtſchaftlichen Betriebsſteuer (Landſteuer)
Stellung genommen:

„Die Landwirtſchaftskammer erhebt gegen die Aus⸗
führung des Geſetzes über die Betriebsſteuer Einſpruch.
Die Landwirtſchaft iſt bereit, zur Linderung der Not
des Vaterlandes durch entſprechende Steuerabgaben
mitzuwirken. Die Steuern in der beſchloſſenen Form
und Höhe ſind aber ohne die bedenklichſte Produktions⸗
einſchränkung nicht tragbar .

Bei einer rigoroſen Handhabung der Ausführungs⸗
beſtimmungen ergeben ſich außerdem ſchwere Härten
und Unbilligkeiten, die nicht zu verantworten ſind.

Die Landwirtſchaftskammer fordert deshalb eine
gerechtere Verteilung der zu tragenden Laſten, bei der
die wirkliche Leiſtungsfähigkeit der einzelnen Betriebe
genügend berückſichtigt wird.“

Gerade bei den jetzigen ſo überaus ſchwierigen Ernäh⸗
rungsverhältniſſen darf die ſteuerliche Belaſtung niemals ſo

(weit gehen, daß ein großer Teil von Landwirten gezwungen
iſt, notwendige Betriebsmittel, namentlich Nutzvieh , zu ver⸗
äußern und ihren Betrieb einzuſchränken, um die Mittel für
die Steuern aufzubringen . Es muß betont werden , daß eine
rückſichtsloſe Zwangsbeitreibung der plötzlich beſchloſſenen

——— —

und plötzlich eingeforderten Steuern, wie ſie bei nicht recht.
zeitiger Zahlung allgemein den Steuerpflichtigen angedroht
wird, die ſchwerwiegendſten Folgen haben wird. Die Land⸗
wirtſchaftskammer hält ſich dafür verpflichtet, nachdrücklichſt
bei den maßgebenden Steuerſtellen darauf hinzuweiſen und
zu erwirken, daß die Steuerlaſt den badiſchen Landwirten
dadurch tragbar gemacht wird, daß dem, Antrag eines
Steuerpflichtigen auf Stundung der Landſteuer bei nach⸗
gewieſener Zahlungsunmöglichkeit ſtattgegeben wird, ohne
daß ihm hierdurch Nachteile entſtehen, und daß in begrün⸗
deten Fällen vollſtändiger oder teilweiſer Erlaß der Steuer
gewährt wird. Den Forderungen und Wünſchen der Land⸗
wirte nachkommend , hat ſich die Landwirtſchaftskammer be⸗
reits ſchon früher in einer dahingehenden Eingabe an das
Landesfinanzamt gewandt mit dem Erſuchen, die Finanz⸗ämter umgehend mit entſprechender Anweiſung zu verſehen.

Tandwirtſchaftliche Vereinsnachrichten .
(Mitteilungen des gad. Landw. Vereins .)

Zur Herbſtausſ
Gemüſeſämereien:

Winterſpinat, Feldſalat, Winter⸗Kopfſalat , Winter⸗Weißkraut , Rotkraut
und Wirſing.

Herbſtſaatgetreide.
Der Preis für Brotgetreide iſt in den letzten Tagen derart geſtiegen

daß der von unſern Beſtellern für einen Zentner Saatgut verlangte
Borſchuß verdreifacht werden muß. Die hiernach in Frage kommende3 wolle ſpäteſtens bis 25. Septem ber an uns überwieſen
werden.

Sollte bis zum Erſcheinen dieſes Blattes eine weitere Brotgetreide⸗
Preisſteigerung eintreten , wolle ein entſprechend höherer Vorſchuß ge⸗
leiſtet werden, da wir nur bei ausreichender Vorauszahlung die nötigen
Saatgetreidemengen ſicherſtellen können.

Zahlungen können nur auf nuuſer Poſtſcheckkonto 2125
Karlsruhe erfolgen, da Bank⸗ oder Sparkaſſenſchecks faſt aus⸗
nahmslos erſt nach 14 Tagen gutgeſchrieben werden und wir felbſt⸗
redend erſt dann über das nach dieſer langen Zeit ſtark entwertete Geld
verfügen können.

Zur Begleichung von Rechnungen nehmen wir künftig nur noch auf
eine hieſige Bank lautende Schecks an.

Beizmittel für Saatgetreide:
Formaldehyd, 40%, Roggen⸗ und Weizen⸗Fuſariol , Uſpulun, Corbin.

Zur Herbſt⸗ und Winterbehandlung der Obſtbäume emp fehlen wir:
Raupenleim in 1 ug und ½ kg Doſen.
Klebgürtelpapier in Rollen von 25 und 50 m.

Obſtbaum⸗Karbolineum .
Feldmäuſe⸗Bekämpfung!

Wir verweiſen auf unſer Rundſchreiben und bemerken, daß die in
demſelben genannten

Bekämpfungsmittel
in beſter wirkſamſterBeſchaffenheit ſofort von uns bezogen werden können.

Gebrauchsanweiſung wird jeder Sendung beigefügt.

Torfſtreu!
Wir empfehlen den waggonweiſen Bezug vor Eintritt ſchlechter

Witterung. .Die jeweiligen Tages⸗ bezw. Goldmarkpreiſe teilen wir Intereſſenten
auf Wunſch gerne mit.

Badiſcher Landwirtſchaftlicher Verein
Lager und Warenabgabe: Marienſtraße 1 (Ecke Baumeiſterſtr.)
(Geöffnet von morgens 10 Uhr bis nachmittags 4 Uhr durchgehend.

Samstags bis 1 Uhr.)
Poſtſcheckkonto Nr. 2125, Amt Karlsruhe.Fernſpr. Nr. 590.
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Sonſtige Mitteilungen.
Große Stiftungen für die deutſchen Bauernhochſchulen (Hellerau).

1. Milliardenſpende : Der Schweizer Bauer und Dich⸗
ter Alfred Huggenberger hat anläßlich ſeiner Wahl zum Ehren⸗
mtigliede der Schirmherrſchaft der deutſchen Bauernhochſchule,
100 Stück ſeines berühmten Romanes „Die Bauern von Steig“
Stackmann Verlag und 300 Stück ſeiner Gedichte „Die Stille der
Felder“, die den Wert von über einer Milliarde ausmachen, über⸗
wieſen.

2. Freunde in Amerika haben eine Dollarſpende überſandt .
(Das Arbeitsamt der deutſchen Bauernhochſchulen in Grandhaeven,
Michigan, Leiter Fred Ninuth, hat jedoch keine Erfolge erzielt und
iſt eingegangen.)

Preisnotierung.
Karlsruher Börſe

19. September 1923
Getreide und Mehl: Das Geſchäft ſtockt vollkommen . Die

unſichere Lage am Geldmarkt läßt Offerten nur bei dringendem
Geldbedarf herauskommen, während Käuferbei den kurzen Zahlungs⸗
friſten nur das Allernotwendigſte eindecken wollen . Nominell können
folgende Preiſe genannt werden: Weigen 750—800 Mill., Roggen
550—625 Mill., Gerſte 650675 Mill., Hafer 600—650 Mill.,
Weizenmehl Mühlenforderung 1,6—1,7 Milliarden, Weizenmehl
zweithändig 1,3—1,4 Milliarden, Roggenmehl zweithändig 900
Mill. —1 Milliarde, Kleie 300 —350 Mill., Spezialfabrikate ent⸗

ſprechend mehr, alles per 100 kg, Frachtparität Karlsruhe.
Wein und Spirituoſen: Infolge der großen Geldknappheit

könnte von den vorliegenden Angeboten bei den hohen Preiſen
kein Gebrauch gemacht werden . — Infolge der unklaren Diviſen⸗
verhältniſſe können Papiermarkpreiſe nicht angegeben werden.
Viehpreiſe in Millionen Mark für 1 Pfund Lebendgewicht laut

Schlachthofbericht vom 17. September 1923.
Karlsruhe Mannheim

Ochſen 78,20 9.—10 vollfl. ausgem. von 4—7 Jahren.
Bullen 67,80 9—10 vollfleiſchige jüngere.
Kühe 7—7,50 10—12 vollfleiſchige jüngere.
Kälber 88,50 11—12 mittl. Maſt⸗ u. beſte Saugkälber.

Schweine 12,60 —13,10 2021 vollfl.v. 100 —120 kgeebendgew.
Schafe — 7—8 ält.Maſthammel,gute junge Schafe
Ziegen Ä — das Stück.

Wagenpferde . 12301030
3—8

Kücherſchau.
Kohlenſäure und Pflanzenwachstum . Von Prof. Dr. F. Borne⸗

mann. Zweite, vermehrte und verbeſſerte Auflage. Mit 12 Text⸗
abbildungen. Verlag von Paul Parey in Berlin SW. 11. Hede⸗
mannſtr. 10 und 11. Grundzahl 5. — Kein fortſchrittlicher Land⸗
wird wird heute mehr daran zweifeln, daß die Kulturpflanzen
höhere Ernten bringen, wenn ihre Kohlenſtoffernährung geſteigert
wird. Die maßgebenden Beobachtungen Bornemanns ſind daher
von ſehr weittragender Bedeutung und erbringen den Beweis,
daß für die Bodenpflanzen die Bodenkohlenſäure von größter
Wichtigkeit iſt. Die überaus wertvolle und intereſſante Arbeit
wird dazu mitwirken, die neue Erkenntnis in die weiteſten Kreiſe
der praktiſchen Landwirtſchaft zu tragen.

Bei der Streifenkrankheit der Gerſte erſcheinen an den Bläxk⸗
tern blaße Flecken, die ſich verlängern , braungefärbte Streifen
bilden, die zuletzt einreißen. Ahren kommen in der Regel nicht
zum Vorſchein, andernfalls ſehen ſie bleich aus und enthalten
gar keine oder nur taube Körner. Bekämpfung durch mindeſtens
halbſtündiges Eintauchen der Saatkörner in 0,25prozentige Uſpu⸗
lun⸗Löſung, dabei mehrmals gründlich umzurühren .
Torfſtreu und Torfmull. Mit einem Anhang: Torffaſer und
Torfmoos. Von Dr. Felix Rahm (Verlagsbuchhandlung Paul
Parey, Berlin SW. 11, Hedemannſtr. 10/11). Das mit 34 Text⸗
abbildungen verſehene, ſehr gut ausgeſtattete Buch behandelt auf
rund 300 Seiten außer der zur Herſtellung von Torfſtreu geeig⸗
neten Torfſtreuh auptſächlich Herſtellung, Eigenſchaften und Ver⸗
wendung von Torſſtreu und ⸗Mull. Der Verfaſſer hat es ſich
zur Aufgabe gemacht, die Verbraucher von Torfſtreu und ⸗Mull
über alle hiermit zuſammenhängendenFragen aufzuklären . Die⸗
ſes Ziel iſt nach meinem Dafürhalten auch vollſtändig erreicht
worden, zumal er ſich dabei auf die durch umfangreiche Erheoun⸗
gen geſammelten Erfahrungen der Praxis ſtützen kann. Insbeſon⸗
dere gilt das für die Verwendung des Torfs in den Stallungen

Arbeitspferde Milliarden das Stück.
Pferde zum Schlachten

der verſchiedenen Nutztiere. Die hierauf bezüglichen Außerungen
der Gutsverwaltungen, Landwirte , Gäärtnereien uſw. nehmen
allerdings einen recht breiten Raum (107 Seiten) ein und brin⸗
gen, ſo intereſſant ſie an ſich ſind, vielfache Wiederholungen.
Ich empfehle daher bei einer Neuauflage zzu prüfen, ob ſich dieſer
Abſchnitt auch im Intereſſe der Preisbemeſſung nicht weſentlich
kürzen läßt. Abgeſehen von dieſer kleinen Ausſtellung halte ich
aber das vorliegende Buch für eine ſehr verdienſtpolle Arbeit ,
die namentlich den praktiſchen Landwirten und Tierhaltern große
Dienſte zu leiſten vermag. Ich zweifle nicht daran, daß ſich die
Anſchaffung in kurzer Zeit bezahlt machen wird und mache ſo⸗
wohl alle größeren Gutsverwaltungen, als auch die Landw. Ver⸗
eine und Kleintierzuchtvereine auf dieſe gediegene Neuerſchei⸗
nung eindringlichſt aufmerkſam. Intereſſant und beachtensreert
ſind auch die Abſchnitte über die Verwendung von Torfmull zur
Gewinnung von organiſchen Düngemitteln , als Zuſatz zu Dünge⸗
ſalzen, als Träger von Melaſſe und andern zur Fütterung die⸗
nenden Flüſſigkeiten , als Konſervierungs⸗ und Verpackungs⸗
und Joſliermittel. Ich halte das Buch für ein vortreffliches Hilfs⸗
mittel zur Steigerung unſerer Produktion und wünſche ihm auch
in Rückſicht hierauf weiteſte Verbreitung .

Prof. Dr. F. Mach, Auguſtenberg.
Das Viſſelhöveder veredelte Landſchwein. Von Dr. Auguſt

Bartram, Tierzuchtinſpektor des Land⸗ und Foryſtwirtſchaftlichen
Hauptvereins Göttingen. 39 Abbild., 57 Ahnentafeln. M. & H.
Schaper, Hannover 1922. — Die vorliegende Arbeit bietet einen
lehrreichen Einblick in die Zuchtverhältniſſe im Hochzuchtgebiet
des veredelten Landſchweins. Es iſt für jeden Schweinezüchter
bon beſonderem Wert, aus der Geſchichte und unermüdlichen züch
teriſchen Tätigkeit der Schweinezuchtgenoſſenſchaft Viſſelhöbede
(Hannover), ein Bild zu bekommen, wie ſich in den letzten Jahr⸗
zehnten das veredelte Landſchwein auf den Ausſtellungen der
„Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft “,
deutſchen Schweinezucht ſeine jetzige hervorragende Stellung er⸗
worben hat. Wellendorff.

„Die Beurteilung des Rindes“ von Dr. G. Puſch, 3. Aufl., her⸗

ausgegeben von Dr. Hans Attinger, Bayer. Miniſterialdirektor ,
Verlag von Paul Parey⸗Berlin. — Für die Preisberechnung iſt
die Grundzahl 13 maßgebend, die mit der von den Buchhändlern
veröffentlichten Wertzahl zu vervielfältigen iſt. Dieſes nahezu
einzigartige Werk umfaßt mit ſeinen 400 Textſeiten und 388 recht
guten Abbildungen alles, was zur gründlichen Beurteilung des
Rindes in bezug auf Raſſe, Abſtammung, Herkunft, Bewertung,
bezüglich der Leiſtung in jeder Hinſicht notwendig iſt. Es ſollte
in keinem Bücherſchrank des größeren und mit der Zeit gehenden
Landwirts und Viehzüchters fehlen und iſt beſonders für den
beamteten Tierzuchtförderer eine Fundgrube von Anregungen
und Hinweiſen jeder Art. Vielhauer.

Arbeitsnachweis der Zadiſchen Tand⸗
wirtſchaftskammer.

In letzter Zeit ſuchen viele landw. Arbeitskräfte bei uns um
Arbeit nach. aWir ſind daher zur Zeit immer in der Lage, Arbeitskräfte (Ver⸗
walter, Aufſeher, Praktikanten , Knechte, Melker und Viehfütterer)
zuzuweiſen und bitten um Angabe offener Arbeitsſtellen .

Wir weiſen nur Leute nach, von denen wir den Eindruck haben,
daß man ſie mit gutem Gewiſſen zuſchicken kann.

Der Arbeitsnachweis 8

der Badiſchen Landwirtſchaftskammer .
Landw. Beſprechungen u. VNerſammlungen.

Verband der unterbadiſchen Rindviehzuchtgenoſſenſchaften.
Donnerstag, den 27. September

findet die 12. Zuchtviehausſtellung und Zuchtviehmarkt in Mos⸗

bach ſtatt. Die Zufuhr von unterbadiſchen Simmentaler Fleck⸗
vieh — Farren, Kühe, Kalbinnen, Rinder — ſeitens der Züchter
dürfte ſehr lebhaft ſein. Auch die unterbadiſchen Farrenhändler
dürfen eingetragene Zuchtfarren aus Ober⸗ und Mittelbaden zum
Markte bringen, ſodaß mit einer günſtigen Ankaufsgelegenheit
für Gemeinden und Private zu rechnen iſt.

Sammelanzeiger.
Veröffentlichungenunter dieſer Rubrik koſten das Doppelte des
Fernbriefes. Aufnahme erfolgt nur, wenn der Betrag und dig

Abonnementquittung dem Auftrag beigefügt ſind.
Zu verkaufen .

4—7 Monate alte Zuchteber ſehr guter Abſtammung veredeltes Landſchwein
(ſchlappohrig). Verſuchs⸗ u. Lehrgut Forchheim, Stat. Forchheim b. Karlsruhe,

1—2 Waggon Moſtobſt evtl. Tauſch gegen Getreide. Vorſtand Gantert,
Bettmaringen , A. Bonndorf, Baden.

ſowie in der geſamten



* 2 Lerren, auchohne Ver-
5 gibt kostenl. Aus-755 Geräte und Ersatzteile S

Se in den modernſten und gangbarſten Ausführungen BERLIN N. 113.en finden ſie ſtets auf unſeren Lagern: 1048

Karlsruhe — Mosbach — Waldshut — Radolf- Mickel! Miteſſer!

0annelt;

5 es find bie feht
Oft.

v
neun Fahre verfloſſen, daß ich Thürpil 55Hölberruhr kennen lernte. Eeltdem err 19 52lürpil gegen Durchfall bei Kälbern und FerkelG., Obmann der Landw. Bez⸗Genoſſenſch. in .„ Thürpfl 5 bei Tierärzten und Apothekern erh.ein. Fabrik.: Cl, Lageman, Chem. Cubrik,

Zuſ.; Extr. Nan. roſ. 12,0,Myrob: 19.9. Zucker g. 8.* 6 9—

Pennrich-Huy A Co. A.-G.
Bingen am Rhein

Ihrer eigenen Jucht verarbeitet
zu Strickgarn und Stoffen aller Art

erſtllaſſiig u. billig . Reichhalt.Muſterauswahlauf Wunſch .
Feſte Prelsabmachungen .

Carl Fr. Hoyler, dreubengabt
Schafwollſpinnerel und Weberei

311— —

Ju berkaufen1 Braun⸗s
wallach

zu verkaufen, gut im
Zug, bei Aug. Kirch⸗
gäßner, Wtwe, Jöh⸗
lingen , Hauptſtr . 47.

Offene ötellen

Volontär
welcher ſich den ſämtl. in
meinem 40 Morg. großen
landwirtſchaftl. Betrieb
(Nähe Heidelberg) vor⸗
kommend. landwirtſchaftl.
Arbeiten unterzieht, ge⸗
ſucht. Koſt und Logis
frei mit Familienanſchluß.
Landwirtsſohnbevorzugt.Zu erfragen im Land⸗
wirtſchaftlichen Wochen⸗
blatt unter Nr. 1446.

Stellengeſuche
Stelle als Noder Verwa
ſucht lediger 9
24 Jahre att, abſolv. 2
Jahre Landwirtſchafts⸗
ſchule, in all. Zweigen der
Landwirtſchaft erf., z. Zt.
auf Weingut in ungek.
Stellung. Beſte Zeugn.
vorhanden. Angeb. unter
Nr. 1445 an dieExp. d. Bl.
WelcherLandwirt liefert
Saatweizen geg. Lie⸗
ferung von Sattler⸗
waren (Pferdegeſchirre
od. Polſterwaren uſw.)
Angebote an Tobias
Zuudel , Sattlermeiſter ,1 e8
weiß Led. üb. 30000M.
bezahlt b. ſof. Einſend.
Porto wird vergütet.Arthur KaufmannTuttlingen.Tel.91.

Kleineres

Balena,
zueegeſucht,
Kauf nicht ausgeſchl .
Angeb. unt. Nr. 1364
an die Redaktiond. Bl.

Landwirtschaftliche Maß

zell — Roſenberg — Boxberg — Donaueſchingen.
Reparaturen 1179

werden bei prompter und ſolider Ausführung übernommen .
Fachmänniſchen Rat erhalten Sie jederzeit bereitwilligſt .

Schriftliche Anfragen ſind zu richten an:
Badische land wirtschaftliche Hauptgenoſſenſchafte. G. m. b. h.e!ce Karl1 5.1

Ein einfaches, wunder⸗
bares Mittel teile gern
jedem koſtenlos mit
Frau M. Poloni,
Hannover A 84,

Schließfach 106. 6833

Ein Verſuch über⸗
zeugt von der guten
Wirkung der An⸗
zeigen im Badiſchen
Landwirtſchaftlichen

Wochenblatt.

.
tung, Saatgut,

6.—8. Oktober 1923.
Garten⸗ und Feldfrüchte, Obſt⸗ und Obſtverwer⸗

üngungs⸗ und Schädlingsbekämp⸗
fungsmittel , landwirtſchaftliche Geräteu.Maſchinen ,
Kaninchen, Geflügel, Ziegen uſw. 1438

Auskunft erteilt die Geſchäftsſtelle der Kraich⸗5 gau⸗5 1 3 815 80.83.

II—

fg

A 8

Ab 75 Ltr.
seitliches Bassi

35600 Utr.
Stundenleistung

Eigenartige Neukonstruktion

WilhelmHelms
Aktien - Gesellschaft

Hannover, Postfach 23
Drahtanschrift: 1 Hannover.

7 Reiche
5Heirat! e

länderirden u. vermög.
deutsche Damen wün-
schen glückl. Heirat.

Maschinenfabrik

Sucher-Guyer, Crleßen. Baden25

2

Dr. Richters Früh⸗
ſtüͤckstee macht jung
u. ſchlank, fördert das
Wohlbefinden. Arztl.
empf. Kräuterbuch gr.
Juſtitut Hermes.
München ,8 1

25 M*
iind·



Umrindern und Verkalben. dieerfolgreichste
b nice n baun gi 10ine: Zentrifuge

ſämtlich mit gleichem Erfolg, niemalseine auf⸗ 5 Iuſon dio dior öe eee ee ee den de die: bnd dane A.
getreten.. . Verkalben iſt ... nicht mehr auf⸗
getreten, die Kühe haben normal gekalbt .“
Tierarzt Dr. S. Berliner Tierärztl . Wochenſchrift 1908, Nr. 16.
„Biſſulin“ wird nur auf tierärztliche Verord⸗
nung geliefert. Broſchüre mit Krankheitsbild
koſtenfrei durch H. Trommsdorff, Chem. Fabrik,
Aachen. Zus.: „Sozojodol“⸗5g. 0.25% ＋ Fett.

ferde⸗
Verkauf

Infolge Einführung des Poſt raftwagen⸗
betriebs werden die bisher zum Poſtfuhrdienſt
verwendeten Pferde überflüſſig und deshalb
verkauft. 1451

GrögteSpezialFabrikDeutschlandsfor
Muchzentrifugen. Buttermaschinen .
Waschmaschinen, WãschemangKasten· und Lei

Wenn Ihre Kuh nicht rindert, oder wenn
ſie öfters rindert und nicht aufnimmt oder
Scheidekatarrh und weißen Fluß hat, dann
verlangen Sie koſtenloſe Auskunft, Rückporto

beilegen , von 567
C. Fr. Köbele, Langenargen a. B.

Strobbandermaschinen 1

chlachtpferd* kaufen (259% 5N eebr. Lutz, Hannheim,
Lindenhofſtr . 13,

Telephon 1447. 1

Beſte , handhabungsſichere

Die Pferde ſind alle in ſehr gutem Futter⸗
zuſtande und zuverläſſig ein⸗ und zwei⸗
ſpännig gefahren.

Verkauft werden

1520 Pferde, ſowie
Pferdegeſchirre.

Die Pferde können täglich beſichtigt werden .
Verkauf und Abgabe ab 30. September

dieſes Jahres.
Friedrich Reichert , Poſthallerei ,

Mannheim , Schwetzingerſtr. 28.
Telephon 3069.

Wollen Sie mühelos ohne Dreſch⸗
flegel ſchönes Glattſtroh bei ſauberſtem

Ausdruſch, dann beſchafft den (1350n Gradſtrohdreſche
von A. Feſſeler, Erbach (Württ.).
Glänz. begutachtet! Verlangen Sie Proſpekt.

Kapital und Reſerve z. Zt. ca. 100 MilliardenMark.
Beleihung

landtwoirtſchaftl. Grundſtücke
mit Noggendarlehen
An- und Berkauf von 136

Noggenrentenbriefen
Bisher ausgegebene Roggenrentenbriefeea. 150iinionenme.[Proſpektauf Wunſch koſtenlos

a Vertretung für Baden: „Badiſche Candwirt⸗
ſchaftsbank e. G. m. b. g., Aarlsruhe.“

Landwirte, abonniert
die Preisnotierungder Badischen
Landwirtsehafts -

kammer. 31 kaufen geſucht
jeden Poſten 444 8

Hrenn -Auh⸗ Bau- und

Ilubenholz,
er neue 12Weber⸗Backherd

muß in Ihre Küche kommen. Er ist
von schöner, gediegener Ausführung,

poi ochnittwaren 0
Eilpreisangebot an

bratet mit so wenig Brennstoff, daß
sich die Anschaffung in kurzer Zeit be-

8. J.GulbN München, Sedanſtr. 6
zahlt macht . Verlangen Sie Preislisten. 8

Iprenesſofſe
Sprengkapſelnn. Zündſchnüre

zum Sprengen von Baumſtumpen .
Pulverfabrik Ettlingen(Sd.Telephon Nr. 8.

Unterbadiſche Zuchtvieh ausstellung
Markt 1448

mit Zucht⸗ und Milchvieh und Farren der
Simmentaler Raſſe findet am

Donnerstag, den 11. Oktober 1923
ſtatt. Auftrieb 8 Uhr, Marktbeginn 9 Uhr,

Schluß 12 Uhr.
Das Verbandspräſidium der

Zuchtgenoſſenſchaften Unterbadens.
Der Gemeinderat der Stadt Mosbach.
Byilche u. Vorfälle

werden ohne Operation und ohne
Berufsſtörungdurch bequemeSelbſt⸗
behandlung radikal geheilt . Erfolg
abfolut ſicher ! — Auswärts brieflich!

Anton Zintner, chem.⸗yharm. Labor.
Nürnberg⸗A, Glockenhofſtr. 23, III. (1129

Reklamepreisnur denTagespr.f. 3 Pfd. Butte1
koſtet echtedeutſche Herren⸗Anker⸗UAhrNr. 52, ſtark

vernickelt, ca. 30ſtd. Werk, genau regul., nur3 Pfd.
Butter. Nr. 53 dieſ. mit
Scharn. nur 3½¼Pfd But⸗
ter. Nr.51dieſ. echtverſilb.
mit Goldrand u. Scharniernur3 Pfd. Butter. Nr.
55 dieſelbe mit beſſ. Werk
nur 4 Pfd. Butter. Nr. 39
Damenuhr, verſilb. mit
Goldrand, nur 4½ Pfd.
Butter Nr. 79 dieſelbekl.
Format nur 6 Pfd. But⸗

5 ter. Metall⸗Uhrkapſelnur
3/12Pfd. Butter. Panzerkette, vernick. “Pfd. Butter.
Panzerkette echt verſilb. / Pfd. Butter. Panzerkette

bleibend!

Gar.

f

Nachts

lchtd.

nur

utter

mehr!

hr!

Preiſe

frei

U

echt vergoldet 1Pfd. Butter. Nr. 47 Armbanduhr mit
Riemen nur 4⅝ Pfd. Butter . Wecker, prima Meſſing⸗

720werk 3 Pfd. Butter.Von dieſen Uhren verkaufe jährlich ca. 10000 Stück.
Uhren⸗Kloſe, Berlin 39, Zoſſener Str. 8.

Dampfbrennerei
(für Verſchluß) 908

mit Feinbrandapparat , 250 Liter.Wasserbadbrennerei
200 Liter, mit Feinbrandapparat , zu beſich⸗
tigen bei Herrn Hoferer , Oberachern(Bad.)

Preis auf Anfrage.Niederdruekdampfkessel
4 u. 5 qm, freiſtehend, mit Ueberhitzer , fabrik⸗
neu, alles einſchließlich dazugeh . Armaturen.Anton Weber, Ettlingen.2 Eugen Haag, Kempteni. A., Telef. 311.

Verantwortlich für den Anzeigenteil und Geſchäftliches: Fr. Schramm. Verlag der Badiſchen Landwirtſchaftskammer ,
Druck von G. Braun G. m. b. H. (vormals G. Braunſche Hofbuchdruckerei und Verlag ) ſämtliche in Karlsruhe .
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